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Die neue obligatorische
Unfallversicherung
Am 1. Januar 1984 tritt das neue Bundesgesetz über die
Unfallversicherung (UVG) in Kraft. Dieses Gesetz
bezweckt die obligatorische Unfallversicherung aller
Arbeitnehmer, gleich wie bei der SUVA. Für die der SUVA
unterstellten Betriebe ändert sich daher grundsätzlich
nichts. Unsere Information richtet sich in erster Linie an
die Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausserhalb des SUVA-
Bereiches.

Wer ist versichert?
Obligatorisch versichert werden müssen alle
Arbeitnehmer, gleichgültig, ob sie bei einem oder mehreren
Arbeitgebern, ob sie voll oder nur zeitweise beschäftigt
werden; also zum Beispiel auch die Heimarbeiter oder
Praktikanten. Die Versicherungspflicht obliegt in jedem
Fall dem Arbeitgeber.

Freiwillig versichern können sich Selbständigerwerbende
und ihre mitarbeitenden, erwerbstätigen Familienmitglieder,

sofern diese einen angemessenen Barlohn beziehen.

Beginn und Ende der Versicherung
Die Versicherung beginnt mit dem Tag, an dem der
Arbeitnehmer aufgrund der Anstellung die Arbeit antritt
oder hätte antreten sollen, in jedem Fall aber im
Zeitpunkt, da er sich auf dem Weg zur Arbeit begibt. Sie
endet mit dem Ablauf des 30. Tages, nachdem der
Anspruch auf mindestens den halben Lohn aufgehört hat.
Es besteht aber die Möglichkeit, die Versicherung durch
besondere Abrede um weitere 180 Tage zu verlängern.

Was ist versichert?
• Heilungskosten

— ambulante Behandlung (Arzt, Arznei, Analysen,
Therapien, Kuren)

— Spitalaufenthalte in allgemeinen Abteilungen
(Behandlung, Pflege, Unterkunft)

— Mittel und Gegenstände, die der Heilung dienen
(z.B. Prothesen)

— Notwendige Reise-, Transport- und Rettungsko¬
sten

— Bestattungskosten bis zum siebenfachen des
versicherten Tagesverdienstes

• Taggeld

80% des versicherten Verdienstes, im Maximum
aber 80% von Fr. 69'600 pro Jahr; bei teilweiser
Arbeitsunfähigkeit entsprechend weniger.

• Invalidenrente

Bei voller Invalidität erhält der Versicherte eine Rente
von 80% des versicherten Lohnes, bei Teilinvalidität
entsprechend weniger.

• Integritätsentschädigung
Der Versicherte hat zusätzlich Anspruch auf eine
angemessene Integritätsentschädigung, wenn er eine
dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen
oder geistigen Integrität erleidet.

• Hilflosenentschädigung

Eine Hilflosenentschädigung steht weiter jedem zu,
der aufgrund seiner Invalidität nicht mehr in der Lage
ist, die alltäglichen Lebensverrichtungen zu erledigen
oder zur persönlichen Überwachung eine Drittperson
benötigt.

9 Hinterlassenenrente

Für Witwen und Witwer, Halbwaisen, Vollwaisen
und geschiedene Ehegatten.

Wer bezahlt die Prämien?
Die Versicherungsprämien für Berufsunfälle und
Berufskrankheiten gehen voll zulasten des Arbeitgebers.

Prämien für Nichtberufsunfälle und für freiwillige
Versicherungen werden dem Arbeitnehmer belastet. Vorbehalten

bleiben anderslautende, für den Arbeitnehmer
günstigere Vereinbarungen, z.B. nach Gesamtarbeitsvertrag

u.a.

Empfehlenswerte Zusatzversicherungen
9 Zur Heilungskostenversicherung:

— volle Kostendeckung für halbprivate/private
Abteilungen öffentlicher Spitäler oder Privatkliniken

9 Zur Taggeldversicherung:
— 100% des Lohnes für die zwei UVG-Karenztage

nach dem Unfalltag
— 20% des Lohnes vom 3. Tag nach dem Unfall an
— den übersteigenden Teil des höchstversicherba-

ren Lohnes, d.h. über Fr. 69'600.— Jahresverdienst

hinaus

9 Bei Invalidität und Tod:

— Die Krankenkassen bieten die Möglichkeit, Un¬
falltod- und Unfallinvaliditäts-Kapitalversicherun-
gen mit frei wählbaren Versicherungssummen
abzuschliessen

Welche Vorteile bieten Ihnen die vom
Bund anerkannten Krankenkassen?
Personen, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden,
haben die Möglichkeit, in die Einzelversicherung überzutreten.

Die vom Bund anerkannten Krankenkassen garantieren

ihren UVG-Versicherten auf Wunsch eine solchen
Übertritt in die Einzelversicherung und die lebenslängliche

Weiterversicherung der Unfallheilungskosten und
eines angemessenen Unfallgeldes.

Mit dem Abschluss sowohl der Krankenpflege-, wie
auch der obligatorischen Unfallversicherung bei einer
vom Bund anerkannten Krankenkasse werden
Versicherungslücken und kostspielige Doppelversicherungen
vermieden.

Konkordat der
Schweizerischen Krankenkassen

9


	Die neue obligatorische Unfallversicherung

